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(2) Die Fondsträger reichen den zusammengefaßten Quar
talsbedarf jeweils für das

I. Quartal bis 24. Oktober des Vorjahres 
II. Quartal bis 24. Januar des laufenden Jahres

III. Quartal bis 24. April des laufenden Jahres
IV. Quartal bis 24. Juli des laufenden Jahres 

bei ihrem Versorgungsbereich ein.
(3) Die Versorgungsbereiche übergeben schriftlich die Quar

talsanforderungen spätestens 8 Wochen vor Quartalsbeginn 
an das bilanzbeauftragte Organ, VEB Bergbau- und Hütten
kombinat „Albert Funk“, Freiberg, Abteilung Bilanzierung, 
9200 Freiberg, Straße des Friedens 8.

(4) Die Versorgungsbereiche haben bei der Anforderung für 
das II. Quartal die Einbeziehung aller Bestandsreserven in 
Übereinstimmung mit der Abrechnung der Kennziffern der 
verbraucherseitigen Materialbewegung per 31. Dezember des 
Vorjahres zu sichern.

(5j In Spalte-2 des Vordrucks 1910 (Verwendungszweck) sind 
dje Bezeichnung und die ELN-Nr. der Erzeugnisse anzugeben, 
für deren Herstellung die angeforderten Edelmetalle benötigt 
werden.

§5
■ Bereitstellung

(1) Der Minister für Erzbergbau, Metallurgie und Kali ent
scheidet auf der Grundlage der staatlichen Plankennziffern 
über die Bereitstellung der Bilanzanteile für die Versorgungs
bereiche nach Quartalen. Die Bereitstellung der Bilanzanteile 
an die Versorgungsbereiche erfolgt 6 Wochen vor Quartals
beginn bei gleichzeitiger Information der Edelmetallstellen 
der Staatsbank der DDR. Die Versorgungsbereiche haben die 
Quartalsbilanzanteile innerhalb 1 Woche nach Erhalt auf ihre 
Fondsträger aufzuschlüsseln und das bilanzbeauftragte Organ 
darüber zu informieren.

(2) Die Fondsträger übergeben 4 Wochen vor Quartalsbe
ginn den Bedarfsträgern den Bilanzanteil für Edelmetalle und 
den Edelmetallstellen der Staatsbank die entsprechenden Aus
lieferungsanweisungen (Vordruck 1990): Die Bedarfsträger 
übergeben auf dieser Grundlage ihre Bestellungen über den 
Fondsträger den edelmetallbe- und -verarbeitenden Betrie
ben (Lieferbetriebe) bis spätestens 2 Wochen vor Quartals
beginn. In den Verträgen sind Lieferfristen nach Monaten zu 
vereinbaren. Bereits abgeschlossene Verträge sind in Über
einstimmung mit den Bilanzanteilen zu bringen.

(3) Die Auslieferungsanweisungen der Fondsträger sind bis 
zum 10. des letzten Quartalsmonats zu befristen und müssen 
bis zu diesem Termin den Edelmetallstellen der Staatsbank 
zur Verfügung stehen.

(4) Bilanzanteile, die nicht zur Sicherung der laufenden 
Produktion benötigt werden, sind unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 14 Tagen vom Bedarfsträger über die Fonds
träger an das bilanzbeauftragte Organ zurückzugeben. Die 
Versorgungsbereiche sind über die Rückgabe zu informieren. 
Die gleiche Verfahrensweise gilt für Bilanzanteile, die durch 
Revisionen der dazu befugten Organe freigesetzt werden. Be
reits ausgeschriebene Auslieferungsanweisungen sind vom 
Fondsträger auf Vordruck 1990 bei der Staatsbank in dieser 
Höhe zu stornieren. Die Stornierung der Bestellung oder die 
Aufhebung oder Änderung von Wirtschaftsverträgen berührt 
nicht die Pflicht zur Rückgabe des Bilanzänteils.

(5) Umverteilungen von Fonds zwischen Fondsträgern in
nerhalb eines Versorgungsbereiches sind nur statthaft, wenn 
die vorherige Zustimmung des Ministers für Erzbergbau, Me
tallurgie und Kali vofliegt. Anträge zur Umverteilung sind 
vom zuständigen Versorgungsbereich zu stellen.

§ 6

Auslieferungsanweisung
(1) Die Auslieferungsanweisung gilt als Edelmetallfreigabe 

und wird ausschließlich mit Vordruck 1990 erteilt. In dem

Feld „Freigabe-Nr.“ ist die fortlaufende Nummer je nach 
Auslieferungslager wie folgt anzugeben:

Auslieferungslager:
Staatsbank der DDR 
Kreisfiliale Freiberg 
Edelmetallstelle Halsbrücke 
9200 Freiberg/Sa.
Platz der Oktoberopfer 5
mit der Folge von 0001—1999
Staatsbank der DDR 
Edelmetallstelle 
1080 Berlin 
Charlottenstraße 33
mit der Folge von 2001—2999.
.Unabhängig davon, wieviele Edelmetallarten auf einer Aus
lieferungsanweisung bei einem Auslieferungslager freigege
ben werden, enthält jede Freigabe nur eine Nummer. Mit 
jedem Quartal beginnt die Numerierung wieder jeweils mit 
...01.

(2) Auf jeder Auslieferungsanweisung sind außerdem anzu
geben:
— die Registriernummer der Verwendungsgenehmigung oder 

des staatlichen Prüfbescheids
— der be- oder verarbeitende Betrieb, auf den die Edelmetall

freigabe ganz oder teilweise von der Edelmetallstelle der 
Staatsbank überschrieben werden soll.

(3) Zur Unterzeichnung der Auslieferungsanweisungen ist 
nur der Personenkreis berechtigt, dessen Unterschriften vom 
Leiter des Fondsträgers mit Dienstsiegel bestätigt und bei 
den Auslieferungslagern hinterlegt sind. Veränderungen. in 
der Unterschriftsberechtigung sind vom Fondsträger dem 
Auslieferungslager bekanntzugeben.

§ 7 '
Fondsgutschriften

(1) Die Edelmetallstellen der Staatsbank erteilen dem auf 
dem Vordruck 1990 angegebenen edelmetallbe- und -verarbei
tenden Betrieb über die aus der Auslieferungsanweisung er
sichtlichen Edelmetallmengeri Fondsgutschriften, über die 
dieser für die von den Bedarfsträgern vorliegenden Bestel
lungen verfügen kann. Die edelmetallbe- und -verarbeitenden 
Betriebe sind verpflichtet, einen kontinuierlichen Nachweis 
über die erhaltenen Fondsgutschriften, gegliedert nach Be
darfs- und Fondsträgern, zu führen.

(2) Die Verfügungsberechtigung des edelmetallbe- und -ver
arbeitenden Betriebes erlischt mit dem 25. des letzten Quar
talsmonats. Die Übertragung einer bis zu diesem Zeitpunkt 
noch vorhandenen Verfügungsberechtigung auf das folgende 
Quartal sowie Vorgriffe auf Guthaben des folgenden Quartals 
sind nur mit Zustimmung des Bilanzorgans zulässig,

(3) Zum 25. des letzten Monats des Quartals sind die bis 
dahin nicht vertraglich gebundenen Fondsgutschriften ver
fallen und vom edelmetallbe- und -verarbeitenden Betrieb 
unter Angabe der Bedarfsträger an die Edelmetallstellen der 
Staatsbank zurückzugeben. Die edelmetallbe- und -verarbei
tenden Betriebe sind verpflichtet, von den Edelmetallstellen 
der Staatsbank erteilte Fondsgutschriften unverzüglich zu- 
rüekzugeben, wenn deren Nichtausnutzung feststeht.

(4) Alle bis zum 31. Dezember des laufenden Planjahres nicht 
beanspruchten Fondsgutschriften sind, unterteilt nach Bedarfs
trägern, der zuständigen Edelmetallstelle der Staatsbank und 
dem bilanzbeauftragten Organ bekanntzugeben.

§ 8

Rückgewinnung von edelmetallhaltigen 
Abfällen und Rückständen

(1) Alle der Rückgewinnungspflicht unterliegenden edel- 
metallhaltigen Abfälle und Rückstände sowie nicht mehr be-


